
717 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Bautenausschusses 

über die Regierungsvorlage (663 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem der Wohn
haus-Wiederaufbaufonds und der Bundes
Wohn- und Siedlungsfonds zur Aufnahme 
von Anleihen, Darlehen und sonstigen 

Krediten ermächtigt werden 

An der Debatte beteiligten sich außer dem Be
richterstatter die Abgeordneten W e i k h art, 
Mo s e r, Dr. G r u b e rund Dr. va n Ton gel 
sowie der Bundesminister für Bauten und Tech
nik Dr. Kot z i n a. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung eines Abände-

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen rungsantrages des Abgeordneten Dr. G ru b e r, 
im Interesse der Erreichung eines höheren Bau- den Wirksamkeitsbeginn betreffend, gegen die 
volumens und der Vollbeschäftigung des Bau- Stimme des freiheitlichen Vertreters angenom-
gewerbes bzw. der Bauindustrie für eine über- I men. \ 
gangszeit von zwei Jahren für die beiden Bun- Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
deswohnbaufonds zusätzliche Mittel erschlossen Bautenausschuß den An t rag, der Nationalrat 
werden. . wolle dem a n g e s chI 0 s sen enG e set z-

Der Bautenausschuß hat die gegenständliche e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom erteilen. 
16. Jänner 1968 einet Vorberatung unterzogen. Wien, am 16. Jänner 1968 

Dr. Hauser 
Berich tersta tter 

Dr. h. c. Prinke 
Obmann 

l!. Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, I und dem Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds zu-
mit dem der Wohnhaus-Wieder~ufbaufonds fließenden Mittel sind zur Abdeckung der Ver:' 
und der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds pflichtungen dieser Fonds im Sinne des §36 
zur Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Abs. 5 Wohnbauförderungsgesetz 1968, BGB1. 

sonstigen Krediten ermächtigt werden Nr. 280/1967, zu verwenden. 

Der Nationalrat hat beschlossen: § 3. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und 
§ 1. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufon,ds und der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds haften 

der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds werden für die aus den aufgenommenen Anleihen, Dar
ermächtigt, in den Jahren 1968 und 1969 An- lehen und sonstigen -Krediten sich ergebenden 
leihen, Darlehen und sonstige Kredite aufzu- Verbindlichkeiten, einschließlich des Zinsen- und 
nehmen, sofern der Bund die Haftung hie- Tilgungsdienstes, mit ihrem gesamten Vermögen. 
für im Rahmen des Bundesfinanzgesetzes über- § 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
nimmt. ist das Bundesministerium für Bauten und Tech-

§ 2. Die aus den Erträgnissen dieser Finanz- nik im Einvernehmen mit dem Bundesministe
operationen dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds rium für Finanzen betraut. 

'j. 
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